
Der Mittelstand bekennt sich deutlich zu den herausfordern-
den Chancen der Digitalisierung, stellt aber auch darauf ab, dass 
das Vertrauen in eine die Privatsphäre wahrende Datenverarbei-
tung nicht in Zweifel gezogen werden darf. Um dies auch als Mittel-
stand gewährleisten zu können, hebt die Vereinigung Mittelstand 
den Mehrwert des Datenschutzbeauftragten hervor und schreibt: 
„Die positiven Erfahrungen in Deutschland mit der Arbeit der be-
trieblichen Datenschutzbeauftragten dürfen nicht beeinträchtigt 
werden: Eine kompetente Person, die aufgrund einer gesetzlichen 
Verschwiegenheitsverpflichtung auch gegenüber den Betroffenen 
als Vertrauensperson agieren kann und aufgrund ihrer Fachkom-
petenz Aufgaben wahrnimmt, mit denen sich kleine und mittlere 
Unternehmen ansonsten an die Aufsichtsbehörden wenden müss-
ten, entlastet den Mittelstand.“

Der BvD begrüßt diesen klaren Standpunkt und ermuntert die 
neu gewählten EU-Parlamentarier, bei den weiteren Entscheidun-
gen über die EU-Datenschutzgrundverordnung diese Erfahrungen 
des für Deutschland so wichtigen Mittelstandes zu berücksichti-
gen. Der BvD unterstützt die Bundesregierung in dem Bemühen, in 
den Abstimmungen im Rat zur Verordnung die Erfolgsgeschichte 
des deutschen Modells des betrieblichen Datenschutzbeauftrag-
ten einzubringen und aufrechtzuerhalten.

Der komplette JAHRESMITTELSTANDSBERICHT 2014 steht hier 
zum Download zur Verfügung: www.arbeitsgemeinschaft-mittel-
stand.de/...

Telematikinfrastruktur und eGK: Sinnvolle 
medizinische Anwendungen notwendig

Der 117. Deutsche Ärztetag (Düsseldorf, 27. – 30.05.2014) drängt 
auf die Einführung sinnvoller medizinischer Anwendungen für die 
elektronische Gesundheitskarte (eGK). Das geplante Versicherten-
stammdatenmanagement bringe keinerlei Verbesserung für die 
Versorgung der Patienten mit sich, kritisierten die Delegierten. Die 
Verbesserung der medizinischen Versorgung müsse bei der Ent-
wicklung der Telematikinfrastruktur prägend sein. Die Anwendun-

gen müssten sich in die Abläufe in Praxis und Klinik einfügen und 
dürften nicht zu mehr Bürokratie führen. Neue ärztliche Leistun-
gen, wie zum Beispiel das Anlegen eines Notfalldatensatzes, müss-
ten extrabudgetär vergütet werden und die ärztliche Schweige-
pflicht müsse stets gewahrt bleiben. Die Delegierten führten zu-
dem aus, dass die bestehenden Vernetzungsaktivitäten der ärztli-
chen Selbstverwaltung, wie das sichere Netz der Kassenärztlichen 
Vereinigungen, auch künftig unter der Hoheit der entsprechenden 
Organisationen verbleiben sollen. 

„Eine Telematikinfrastruktur, die auf Zwang oder gesetzlichen 
Druck setzt, wird keinen Erfolg haben“, heißt es in der Entschlie-
ßung des Ärztetags. Sie müsse vielmehr so angelegt sein, dass je-
der Patient, jeder Arzt und jedes Ärztenetz sie nutzen könne, aber 
nicht nutzen müsse.

Der Ärztetag wies ausdrücklich auf die Vorteile der modernen 
Kommunikationstechnik in der Medizin hin. Inzwischen sei aber 
auch klar geworden, dass große, über das Internet gespeicherte 
Datenmengen auf Dauer nicht sicher zu schützen sind. Daher sei 
eine dezentrale Speicherung dieser Daten alternativlos. 

Die Delegierten lehnten die Übertragung des Online-Versicher-
tenstammdatenmanagements als Verwaltungsaufgabe der Kran-
kenkassen auf die Ärzteschaft ab.

In einer weiteren Entschließung forderte der Ärztetag die Bun-
desärztekammer auf, die Sicherheit der Datenspeicherung und 
Kommunikation in der Medizin zu untersuchen. Hierbei soll ins-
besondere die Sicherheit von Krankenhausinformationssystemen, 
Praxissoftware, KV-Datenaustausch und zwischenärztlicher Kom-
munikation beurteilt werden.

Außerdem bekräftigte das Ärzteparlament, dass die Arzneimit-
teltherapiesicherheitsprüfung eine genuin ärztliche Aufgabe ist. 
„Die von der gematik geplanten Zusatztests für die Einführung ei-
ner zentralen Online-Medikationsdatei und die Speicherung von 
Patientendiagnosen werden abgelehnt.“

Die Delegierten forderten zudem den Gesetzgeber, die Kosten-
träger und die ärztliche Selbstverwaltung auf, die Potentiale der 
Telemedizin in Deutschland konsequent zu erschließen. Dabei gel-
te es, Telemedizin als sinnvolle Ergänzung zur konventionellen Be-
handlung, nicht aber als deren Ersatz zu betrachten.

Rezensionen
Veranstaltungen

Einigkeit: Sichere Daten durch hohen Datenschutz – klarer 

Vorteil für Europa!, Fachtagung des BvD e.V. am 25.04.2014 

in Berlin

Auf der Fachtagung des BvD e.V. betonen Bundesjustizminister Hei-
ko Maas, Bundesdatenschutzbeauftragte Andrea Voßhoff und EU-
Berichterstatter Jan Philipp Albrecht die Notwendigkeit der Kon-
trolle von Datenverarbeitung  

Ein guter Datenschutz entwickelt sich nach Worten von Bundes-
justizminister Heiko Maas (SPD) zu einem wirtschaftlichen Wettbe-
werbsvorteil. Auf den Datenschutztagen des Berufsverbandes der 
Datenschutzbeauftragten Deutschlands (BvD) e.V. in Berlin wies 
er darauf hin, dass Datenschutzbeauftragte in dieser Hinsicht ei-
ne wichtige Stellung einnehmen. Dementsprechend sei es wich-

tig, die Position des Datenschutzbeauftragten weiterhin zu schüt-
zen und zu stärken – und zwar europaweit.

Bereits die Anwesenheit des Bundesjustizministers Heiko Maas 
sowie der Bundesdatenschutzbeauftragten Andrea Voßhoff und 
des Datenschutz-Berichterstatters im EU-Parlament, Jan Philipp Al-
brecht, auf dem Jahrestreffen der betrieblichen Datenschutzbeauf-
tragten zeigte die herausragende Rolle der unabhängigen Daten-
schützer in der von Geheimdienst-Überwachung geprägten Ge-
sellschaft. In ihren Redebeiträgen vor 200 betrieblichen und be-
hördlichen Datenschutzbeauftragten betonten die drei überein-
stimmend, wie notwendig und richtig die unabhängige innerbe-
triebliche Kontrolle von Datenverarbeitung ist. Sie befürworteten 
ausdrücklich, dass sich dieses in Deutschland bewährte Modell des 
betrieblichen Datenschutzbeauftragten in ganz Europa wiederfin-
den muss, und sie unterstützten damit die Forderungen des BvD.
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